
 

  

 
 

Rundschreiben Nr. 11 / 2019 
 
 
Förderung von Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und der 
Durchführungsverordnung KiBiz (DVO KiBiz) 
 
Umsetzung des Gesetzes für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kin-
derbildungsgesetz 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte Sie darüber informieren, dass das „Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu ei-
nem reformierten Kinderbildungsgesetz“ am 20.02. vom Landtag unverändert verabschiedet wurde. 
Am 12.03. wurde es im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht. Die Änderungen treten zum 
Kindergartenjahr 2019/2020 in Kraft. Der Gesetzestext ist als Anlage beigefügt.  
 
Die Steigerung der Kindpauschalen um weiterhin 3 % pro Kindergartenjahr war im Zuschussantrag 
2019/2020 rechnerisch bereits berücksichtigt. Im Übrigen wird die Umsetzung in KiBiz.web mit dem 
Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2019/2020 erfolgen (vgl. Rundschreiben Nr. 1/2019). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
Im Auftrag 
gez. 
 
Barbara Thüner 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) · 48133 Münster 
 

 
 
Stadt-/ Kreisverwaltung 
- Jugendamt - 
im Bereich des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 
 
nachrichtlich: 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
Kommunale Spitzenverbände 
 
  

 

 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 
 
 
 

 
Ansprechpartnerin: 
Raphaela Eilting 
 
Tel.: 0251 591-3195 
Fax: 0251 591-5954 
E-Mail: raphaela.eilting@lwl.org  

LWL-Landesjugendamt, Schulen,  
Koordinationsstelle Sucht 
  
 

Warendorfer Straße 25, 48145 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Internet: www.lwl.org 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 (Gebührenpflichtig) 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
Sparkasse Münsterland Ost  
IBAN: DE53 4005 0150 0000 4097 06 
BIC: WELADED1MST 

Az.: 50-0303 KiBiz 
Münster, 19.03.2019  


